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Beschluss-Nr.: 42-03-2019

Der Beschlusstext der SV 542/10-19 wird wie 

folgt formuliert:

Die Stadtverordnetenversammlung Münche-

berg beschließt in ihrer Sitzung am 07.11.2019 

den Verbleib der Grundschule und des Hortes 

am Standort Ernst-Thälmann-Straße.

In der namentlichen Abstimmung stimmen die 

Mitglieder der SVV wie folgt: 

Herr Albrecht - ja 

Frau Dr. Barkusky - nein 

Frau Berendt - nein 

Frau Bohne - nein 

Herr Buchholz - nein 

Herr Deutschmann - nein 

Herr Günther - ja 

Frau Greiser - ja 

Herr Hahnel - nein 

Frau Hiltmann - ja 

Herr Härtel - ja 

Herr Langer - ja 

Herr Poplien - nein 

Herr Prasser - ja 

Frau Roth - ja 

Herr Stähr - nein 

Frau van Tankern - ja 

Herr Tietze - nein 

(abgelehnt – 9 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 

0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 43-03-2019

Die SVV verständigt sich zur Textänderung 

der SV 543/10-19. Die geänderte Variante 

wird wie folgt zur Abstimmung gebracht: 

Die Stadtverordnetenversammlung Münche-

berg beschließt in ihrer Sitzung am 07.11.2019 

einen Schulcampus bestehend aus Grund-

schule, Hort und Oberschule am Standort 

Bergmannstraße aufzubauen.

In der namentlichen Abstimmung geben die 

Stadtverordneten folgendes Votum ab: 

Herr Albrecht - nein 

Frau Dr. Barkusky - ja 

Frau Berendt - ja 

Frau Bohne - ja 

Herr Buchholz - ja 

Herr Deutschmann - ja 

Herr Günther - nein 

Frau Greiser - nein 

Herr Hahnel - ja 

Frau Hiltmann - nein 

Herr Härtel - nein 

Herr Langer - nein 

Herr Poplien - ja 

Herr Prasser - nein 

Frau Roth - nein 

Herr Stähr - ja 

Frau van Tankeren - nein 

Herr Tietze – ja

(abgelehnt – 9 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 

0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 44-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung benennt 

für die neue Legislaturperiode auf ihrer Sit-

zung am 07.11.2019, auf Grundlage der Zuar-

beit der Ortsteile, die Mitglieder des Senioren-

rates der Stadt Müncheberg wie folgt: 

01  OT Eggersdorf   Frau Silvia Plötz 

02  OT Hermersdorf  Herr Jürgen Langer 

03  OT Hoppegarten  Frau Christiane Ehlers 

04  OT Jahnsfelde   Frau Ilona Meene 

05  OT Müncheberg  Frau Monika Roth 

06  OT Obersdorf/Münchehofe  

       Frau Ursula Dittmann 

07  OT Trebnitz    Frau  Hannelore 

       Schober 

08  Altenpfl egeheim  Herr Detlef Pohl 

09  SVV      Frau  Katharina 

       Hiltmann 

10  Vertreter der Kirchen   

       Frau Sibylle Müller

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 45-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Müncheberg benennt auf ihrer Sitzung am 

07.11.2019 die Gleichstellungsbeauftragten, 

die in ihrer Funktion die Gleichberechtigung 

von Mann und Frau in der Stadt Münche-

berg fördern und in der Ausübung der Tätig-

keit unmittelbar der Hauptverwaltungsbeam-
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tin unterstellt sind. Das Amt wird als Ehrenamt 

wahrgenommen. 

Gleichstellungsbeauftragte: Herr Dr. Berthold 

Stein und Frau Katharina Hiltmann

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 46-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Müncheberg benennt auf ihrer Sitzung am 

07.11.2019 die Vertreter für die Mitgliedschaft 

im Museumsbahn „Buckower Kleinbahn e.V.“, 

welcher die Interessen und Vertretung der 

Stadt Müncheberg in dieser Legislatur inner-

halb der Vereinsmitgliedschaft wahrnimmt. 

Vertreter: 

Vorsitzender des Ausschusses   

für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus 

Herr Tietze

Stellvertreter:

Stellvertreter des Vorsitzenden des Ausschus-

ses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus

Herr Rothe)

Die bestellten Vertreter haben der Bürger-

meisterin rechtzeitig über alle Angelegenhei-

ten von besonderer Bedeutung zu unterrich-

ten.

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 47-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Müncheberg beschließt auf Antrag der Frak-

tion „Ortsteile für Müncheberg“ die Ersatzbe-

nennung eines Mitgliedes für den Aufsichts-

rat der Müncheberger Wohnungsgesellschaft 

mbH. Der Beschluss 32-02-2019 ist aufzuhe-

ben und die Benennung wie folgt aufzuneh-

men: 

1. Frau Dr. Uta Barkusky 

2. Herr Thomas Rothe 

Beschlüsse der SVV Müncheberg vom 07.11.2019 - Fortsetzung von Seite 1

3. Herr Peter Ehrlich 

4. Herr Norbert Buchholz 

Die Vertreter nehmen die Interessen der Stadt 

Müncheberg für die Legislatur 2019-2024 für 

den Aufsichtsrat wahr und unterrichten die 

Bürgermeisterin in allen Anliegen von beson-

derer Bedeutung rechtzeitig. 

(zugestimmt – 14 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stim-

men, 1 Enthaltung)

Beschluss-Nr.: 48-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Müncheberg stimmt der Schließung der sich 

in Trägerschaft der Stadt Müncheberg befi n-

denden Kindertagesstätten an folgenden Ta-

gen zu: 

Freitag, 22.05.2020 

    Tag nach Christi Himmelfahrt 

Freitag, 12.06.2020 

    Fortbildungstag 

Montag – Mittwoch 28.-30.12.2020  

    zwischen Weihnachten und Silvester 

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 49-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung geneh-

migt auf ihrer Sitzung am 7.11.2019 den über-

planmäßigen Aufwand/die überplanmäßige 

Auszahlung für Munitionsbergung im Stadt-

wald in Höhe von 123.000 €. Die Mittel sind 

zu 100 % gesperrt bis zur Bewilligung der Er-

stattung durch den Bund. 

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 50-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung geneh-

migt auf ihrer Sitzung am 7.11.2019 die au-

ßerplanmäßige Auszahlung für den Erwerb 

eines Rückeanhängers für den Stadtwald in 

Höhe von 46.000 €. 

(zugestimmt – 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 1 Enthaltung)

Beschluss-Nr.: 51-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung geneh-

migt auf ihrer Sitzung am 7.11.2019 die au-

ßerplanmäßige Auszahlung für den Erwerb 

eines Transporters für den Wirtschaftshof in 

Höhe von 30.000 €. 

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 52-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung geneh-

migt auf ihrer Sitzung am 7.11.2019 den über-

planmäßigen Aufwand/die überplanmäßige 

Auszahlung für die Unterhaltung des Radwe-

ges an der Ortsverbindung Obersdorf-Mün-

chehofe in Höhe von 22.000 €. 

(zugestimmt – 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 1 Enthaltung)

Beschluss-Nr.: 53-03-2019

Die Stadtverordnetenversammlung geneh-

migt auf ihrer Sitzung am 7.11.2019 den au-

ßerplanmäßigen Aufwand/die außerplanmä-

ßige Auszahlung für die Aufwendungen an 

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 

nach dem Prämien- und Ehrenzeichnungs-

gesetz des Landes Brandenburg in Höhe von 

47.500,00 €. Die Mittel sind bis zur Bewilli-

gung gesperrt. 

(zugestimmt – 18 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stim-

men, 0 Enthaltungen)

Die Beschluss-Nrn.: 54-03-2019, 55-03-

2019, 56-03-2019, 57-03-2019, 58-03-

2019, 59-03-2019 und 60-03-2019 wurde 

im nichtöffentlichen Teil gefasst und betrafen 

Personalangelegenheiten, Grundstückange-

legenheiten und Vergabeverfahren.
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Zwischen

der Stadt Müncheberg, vertreten durch die 

Bürgermeisterin Frau Dr. Uta Barkusky,

Rathausstraße 1, 15374 Müncheberg,

nachfolgend 

„Stadt Müncheberg“ genannt

dem Amt Märkische Schweiz, vertreten durch 

den Amtsdirektor Herrn Marco Böttche, 

Hauptstraße 1, 15377 Buckow (Märkische 

Schweiz),

nachfolgend 

„Amt Märkische Schweiz“ genannt

dem Amt Barnim Oderbruch, vertreten durch 

den Amtsdirektor Herrn Karsten Birkholz,

Freienwalder Straße 48, 16269 Wriezen,

nachfolgend 

„Amt Barnim Oderbruch“ genannt

dem Amt Lebus, vertreten durch den Amtsdi-

rektor Heiko Friedemann, Breite Straße 1,

15326 Lebus

nachfolgend 

„Amt Lebus“ genannt

und

der Gemeinde Letschin, vertreten durch den 

Bürgermeister Herrn Michael Böttcher,

Bahnhofstraße 30 a, 15324 Letschin

nachfolgend 

„Gemeinde Letschin“ genannt

wird

gemäß §§ 3 I Nr. 1, 5 I 1. Alt. des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 

2014 (GVBI.I/14, [Nr. 32]) zuletzt geändert 

durch Artikel4 des Gesetzes vom 15. Oktober 

2018 (GVBI.I/18, [Nr. 22], S.25) 

die mandatierte Übertragung der Aufgabe 

des Datenschutzes

auf Grundlage der VERORDNUNG (EU) 

2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundver-

ordnung)

und die Zuständigkeit für die 

Koordination der Akteneinsicht

nach dem Akteneinsichts- und Informations-

zugangsgesetz (AIG) vom 10. März 1998 (GV-

BI.I/98, [Nr. 04], S.46) zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 15. Oktober 2013(GVBI.I/13. [Nr. 

30])

vereinbart.

Präambel

Nach Art. 37 a DSGVO haben datenverarbei-

tende Stellen einen Datenschutzbeauftragten 

zu benennen. Die Gemeinde Letschin wird im 

Rahmen der mandatierenden Aufgabenüber-

tragung gern. Art. 39 DSGVO die Aufgaben 

des Datenschutzbeauftragten sowie die Zu-

ständigkeit für die Koordination der Aktenein-

sicht nach dem Akteneinsichts- und Informa-

tionszugangsgesetz für seine Vertragspartner 

mit erfüllen.

§ 1 - Gegenstand der Vereinbarung

Die Stadt Müncheberg, das Amt Märkische 

Schweiz, das Amt Barnim Oderbruch, das 

Amt Lebus sowie die Gemeinde Letschin ver-

einbaren, die in der Präambel aufgeführten 

Aufgaben an die Gemeinde Letschin im Rah-

men eines Mandates zu übertragen, um eine 

gemeinschaftliche und effektive Aufgabener-

füllung wahrzunehmen. Die Gemeinde Let-

schin hat eine solche Stelle eingerichtet und

untersteht dem Bürgermeister unmittelbar. 

Die dienstliche Weisungsbefugnis im Rahmen 

des Mandats obliegt der Gemeinde Letschin.

§ 2- Aufgaben des 

Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, 

die Daten verarbeitende Stelle bei der Aus-

führung der Datenschutzvorschriften zu un-

terstützen. Zu seinen Aufgaben gehören ins-

besondere:

•  Beratung der Behördenleitung, der Mitar-

beiter und der Personalvertretung in da-

tenschutzrelevanten Fragen,

•  Durchführung angekündigter und unange-

kündigter Kontrollen,

•  Führung eines Verzeichnisses von Verar-

beitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO)

•  Kontrolle der Einhaltung der Weisungen 

des Auftraggebers bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Auftrag,

•  Erarbeitung oder Mitwirkung bei der Er-

stellung von Richtlinien, Rundschreiben, 

Dienstvereinbarungen, Satzungen, Akten-

führungskonzepten, Formularen u. ä., die 

den Umgang mit personenbezogenen Da-

ten betreffen,

•  Mitwirkung bei Organisationsentscheidun-

gen zur Zusammenarbeit, Beteiligung oder 

Abschottung einzelner Stellen innerhalb 

der Behörde und zur Beteiligung fremder 

Stellen,

•  Bearbeitung oder Mitwirkung bei Aus-

kunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs- oder 

Löschungsverlangen, bei der Erstellung 

von Bürgerinformationen und bei allgemei-

nen Bürgereingaben und Anfragen zum 

Datenschutz,

•  Beteiligung bei der Auswertung von Proto-

kolldateien,

•  Beteiligung bei der Einführung von IT-Ver-

fahren zur Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten durch das Fachamt/die Fachab-

teilung, insbesondere: Vornahme der 

Datenschutz-Folgeabschätzung

•  Beteiligung bei Maßnahmen zum tech-

nisch-organisatorischen Datenschutz,

•  Beratung bei der Vernichtung von Akten 

und anderen Datenträgern,

•  Schulung der Mitarbeiter in datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen,

•  Erstellung von Berichten an die Behörden-

leitung über den Stand des Datenschutzes 

innerhalb der Behörde,

•  Ansprechpartner für die externen Daten-

schutz-Kontrollinstanzen,

• Zuständigkeit für die Koordinierung und Be-

arbeitung von Fällen/ Anfragen nach dem 

Akteneinsichts- und Informationszugangs-

gesetz

Der aufgeführte Aufgabenkatalog ist nicht ab-

schließend; dem Datenschutzbeauftragten 

können weitere Aufgaben zur Sicherstellung 

des Datenschutzes übertragen werden. Die 

Aufgaben sollten in einer Dienstanweisung 

schriftlich niedergelegt werden, die allen Mit-

arbeitern bekannt gegeben wird. Im Falle von

Engpässen wird durch die mandatierenden 

Ämter bzw. der Stadt Beistand bei der Erfül-

lung der Aufgabe geleistet.

§ 3- Stellung des 

Datenschutzbeauftragten

(1) Der Datenschutzbeauftragte ist Angestell-

ter der Gemeinde Letschin. Die Gemein-

de Letschin übernimmt sämtliche Rechte 

und Pfl ichten als Arbeitgeber. Sie ist Mit-

glied der Vereinigung der kommunalen Ar-

beitgeberverbände (VKA) und wendet den 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für 

den Bereich Verwaltung (TVöD-V) an.

(2) Der Datenschutzbeauftragte ist im Stellen-

plan der Gemeinde Letschin zu führen. Der 

notwendige Stellenumfang für die Tätig-

keiten und Aufgaben wird derzeit mit 1,0 

VbE bestimmt.

(3) Die Tätigkeiten des Datenschutzbeauftrag-

ten sind regelmäßig am Verwaltungssitz 

der Gemeinde Letschin zu erbringen. Der 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

gemäß§ 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg

zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die Zuständigkeit für die

Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen

- Stadt Müncheberg -

- Amt Märkische Schweiz -

-Amt Barnim Oderbruch -

-Amt Lebus -

- Gemeinde Letschin -
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

gemäß§ 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg

zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die Zuständigkeit für die

Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen

- Stadt Müncheberg -

- Amt Märkische Schweiz -

-Amt Barnim Oderbruch -

-Amt Lebus -

- Gemeinde Letschin -

Fortsetzung von Seite 3

Dienstsitz befi ndet sich am Verwaltungs-

sitz der Gemeinde Letschin. Im erforder-

lichen Umfang erbringt der Datenschutz-

beauftragte seine Leistungen an den 

Verwaltungssitzen der an dieser Vereinba-

rung beteiligten Partner.

(4) Für die Tätigkeiten des Datenschutzbeauf-

tragten stellen die Beteiligten geeignete 

Räumlichkeiten und technische Mittel zur 

Verfügung. Die Nutzung der technischen 

Mittel erfolgt nach den Vorgaben und Re-

gelungen der jeweils Beteiligten.

§ 4- Kosten

(1) Die an dieser Vereinbarung Beteiligten tra-

gen gemeinsam die tatsächlichen und not-

wendigen Personalaufwendungen im Um-

fang nach § 3 Abs. 2 dieser Vereinbarung. 

Dabei erfolgt die Aufteilung der Personal-

aufwendungen im Verhältnis zur Zahl der 

Einwohner der Beteiligten. Maßgeblich für 

die Zahl der Einwohner ist die vom Amt für 

Statistik Berlin-Brandenburg veröffentlich-

te Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjah-

res.

(2) Sonstige Personalaufwendungen die ge-

meinsam veranlasst wurden oder den Be-

teiligten gleichermaßen dienen, werden zu 

jeweils 1/5 aufgeteilt.

(3) Aufwendungen, die einem an dieser Ver-

einbarung Beteiligten zuzurechnen sind 

oder durch diesen direkt veranlasst wur-

den, werden durch diesen getragen. Dies 

betrifft insbesondere Aufwendungen für 

Dienstfahrten.

(4) Zusätzlich zu den Personalaufwendun-

gen zahlen die Stadt Müncheberg, das 

Amt Märkische Schweiz, das Amt Bar-

nim Oderbruch und das Amt Lebus an die 

Gemeinde Letschin eine Verwaltungskos-

tenpauschale in Höhe von 8 % der zu er-

stattenden Personalaufwendungen nach 

Abs. 1 sowie die Aufwendungen nach Abs. 

3. Die Jahressonderzahlung nach § 20 

TVöD-V und Zahlungen nach § 18 TVöD-V 

sowie die Aufwendungen nach Abs. 3 blei-

ben bei der Berechnung der Verwaltungs-

kostenpauschale ohne Berücksichtigung.

(5) Die Gemeinde Letschin stellt den übrigen 

Beteiligten die Kosten in Rechnung. Sie ist 

berechtigt angemessene Vorauszahlungen 

zu verlangen. Im ersten Quartal des Folge-

jahres erfolgt eine detaillierte Abrechnung 

und Berücksichtigung der Vorausleistun-

gen.

(6) Die Beteiligten gehen davon aus, dass es 

sich um eine steuerfreie Beistandsleistung 

handelt. Sollte die Leistung zukünftig steu-

erpfl ichtig werden, ist die Verteilung der 

Steuerlast in einer gesonderten Vereinba-

rung zu regeln.

§ 5 - Geltungsdauer

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird 

für die Dauer von 10 Jahren geschlossen. 

Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, 

wenn sie nicht bis spätestens 9 Mona-

te vor Vertragsende ordentlich gekündigt 

wird.

(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung kann 

aus folgenden Gründen unter Einhaltung 

einer Frist von 9 Monaten zum Monatsen-

de durch einen einzelnen Beteiligten au-

ßerordentlich gekündigt oder durch alle 

Beteiligten aufgehoben werden:

 - Neue Gesetze und Verordnungen mit 

grundlegenden Auswirkungen und Ver-

änderungen auf diese Vereinbarung

 - Nichteinhalten der vereinbarten Ver-

pfl ichtungen

 - Strukturveränderungen der Stadt oder 

des Amtes mit grundlegenden Auswir-

kungen auf diese Vereinbarung

 - Bestands- oder rechtskräftige Gerichts-

entscheidung, die eine Ausschreibungs-

pfl icht für eine vergleichbare Vereinba-

rung bejaht.

(3) Die Übernahme von Beschäftigten regelt 

sich nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

bzw. anwendbaren Tarifrecht.

§ 6 - Salvatorische Klausel

(1) Sollten einzelne Bestimmungen der Ver-

einbarung nichtig oder unwirksam sein, so 

bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirk-

sam. Statt der unwirksamen Teile gilt in 

diesem Fall das nach Sinn und Zweck die-

sen Teilen am Nächstkommende als ver-

einbart, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

(2) Im Falle von Lücken gilt, was nach Sinn 

und Zweck dieser Vereinbarung vernünf-

tigerweise vereinbart worden wäre, hätte 

man die Lücke von vornherein gesehen 

und bedacht.

(3) Haben sich die Verhältnisse, die für die 

Festlegung des Inhaltes maßgebend ge-

wesen sind, seit Abschluss der Vereinba-

rung so wesentlich geändert, dass einem 

der Beteiligten das Festhalten an der ur-

sprünglichen Regelung nicht zuzumuten 

ist, so kann dieser eine Anpassung des In-

haltes der Vereinbarung an die geänderten 

Verhältnisse verlangen.

(4) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Änderungen und Ergänzungen dieser Ver-

einbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Dies gilt auch für die Auf-

hebung des Schriftformerfordernisses.

§ 7 - lnkrafttreten

Die Vereinbarung tritt rückwirkend zum 

01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-

einbarung vom 23.08.2018, die zwischen dem 

Amt Barnim Oderbruch, dem Amt Märkische 

Schweiz, der Stadt Müncheberg und der Ge-

meinde Letschin geschlossen wurde, außer 

Kraft.

Letschin, den 29.03.2019

gez. Karsten Birkholz

Amtsdirektor

Amt Barnim Oderbruch

gez Marco Böttche

Amtsdirektor

Amt Märkische Schweiz

gez Dr. Uta Barkusky

Bürgermeisterin

Stadt Müncheberg

gez. Heiko Friedemann

Amtsdirektor

Amt Lebus

gez. Micheal Böttcher

Bürgermeister

Gemeinde Letschin

gez. Sylvia Borkert

Stellv. Amtsdirektorin

Amt Barnim Oderbruch

gez. Dirk Siebenmorgen

Stellv. Amtsdirektor

Amt Märkische Schweiz

gez. Maria Buch

Stellv. Bürgermeisterin

Stadt Müncheberg

gez. Iris Frackowiak

Stellv. Amtsdirektorin

Amt Lebus

gez. Eveline Fiedrowicz

Stellv. Bürgermeisterin

Gemeinde Letschin
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Amtlicher Teil

SATZUNG der Stadt Müncheberg

zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und Bodenverbandes ,,Stöbber-Erpe“

vom 05.12.2019

Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalver-

fassung des Landes Brandenburg – BbgKVerf 

– vom 18. Dezember 2007 (GVBI.I/07, [Nr. 19], 

S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI.I/19, [Nr. 

38]), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 

Wassergesetzes – BbgWG – in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GV-

BI.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 04. Dezember 2017 (GV-

BI.I/17, [Nr. 28]), des § 2 des Gesetzes über 

die Bildung von Gewässerunterhaltungsver-

bänden – GUVG – vom 13. März 1995 (GV-

Bl.I/95, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 

2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) und des Kommu-

nalabgabengesetzes für das Land Branden-

burg – KAG – in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31. März 2004 (GVBI.I/04, [Nr. 

08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI.I/19, 

[Nr. 36]) hat die Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Müncheberg in ihrer Sitzung 

am 05.12.2019 folgende Satzung zur Umlage 

der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bo-

denverbandes ,,Stöbber-Erpe“ beschlossen.

§ 1

Allgemeines

(1) Die Stadt Müncheberg ist auf Grund des § 

2 des Gesetzes  über die Bildung von Ge-

wässerunter-haltungsverbänden (GUVG) 

vom 13.03.1995 (GVBl. I S. 14), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

04.12.2017 (GVBl. I Nr. 17, [Nr. 28]) ge-

setzliches Pfl ichtmitglied des Wasser- und 

Bodenverbandes „Stöbber-Erpe“ (nach-

folgend „Verband“ genannt) für all dieje-

nigen Grundstücke im Gemeindegebiet, 

die nicht im Eigentum der Bundesrepub-

lik Deutschland, des Landes Brandenburg 

und sonstiger Gebietskörperschaften ste-

hen oder die nicht Grundstücke von Eigen-

tümern sind, die auf Antrag selbst Mitglied 

des Verbandes geworden sind.

 Dem Verband obliegt innerhalb seines Ver-

bandsgebietes unter anderem die Unter-

haltung der Gewässer II. Ordnung. 

(2) Die Stadt Müncheberg hat als Verbands-

mitglied auf der Grundlage der Verbands-

satzung des Verbandes Beiträge (nach-

folgend Verbandsbeiträge) zu leisten, die 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbind-

lichkeiten und zu einer ordentlichen Haus-

haltsführung erforderlich sind. Die Beiträge 

bestehen in Geldleistungen.

(3) Die Gemeinden können die festgesetzten 

Verbandsbeiträge für Grundstücke, die 

nicht im Eigentum der Gemeinde stehen 

und deren Eigentümer nicht selbst Mitglied 

im Verband sind,  umlegen (Umlage).

§ 2

Gegenstand der Umlage

 (1) Die Stadt Müncheberg erhebt kalender-

jährlich eine Umlage mit der die von ihr an 

den Verband zu zahlenden Verbandsbei-

träge auf die Eigentümer bzw. Erbbaube-

rechtigten derjenigen Grundstücke, für die 

die Stadt Mitglied im Verband ist, umge-

legt werden.

(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erho-

ben. Die Umlage entsteht mit Beginn des 

Kalenderjahres, für das sie zu erheben ist 

und wird nach Bekanntgabe des Beitrags-

bescheides des Verbandes gegenüber der 

Stadt für das Kalenderjahr festgesetzt.

(3) Die Festsetzung gilt solange weiter bis ein 

Änderungsbescheid der Stadtverwaltung 

die Umlageschuld neu festsetzt.

§ 3                                                                                                                                                  

Umlageschuldner

(1) Schuldner der Umlage ist derjenige, der 

zum Zeitpunkt der Entstehung der Um-

lage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 

Grundstückes im Gemeindegebiet ist, für 

das die Stadt Müncheberg Mitglied im Ver-

band ist.

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht be-

stellt, tritt der Erbbauberechtigte an die 

Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe 

Schuld haften als Gesamtschuldner.

§ 4

Umlagemaßstab

Die zu erhebende Umlage bemisst sich nach 

der zu Beginn  des jeweiligen Kalenderjahres 

beim Verband erfassten und veranlagten Flä-

chen in der Gemarkung der Stadt Münche-

berg, für die die Stadt Müncheberg gemäß §1 

Satz 1 Mitglied im Verband ist.

§ 5

Umlagesatz

Die Umlage beträgt für die im Gebiet des 

Wasser- und Bodenverbandes „Stöbber-Er-

pe“ liegenden Flächen 0,000750 €/m2 (ent-

spricht 7,50 €/ha). 

  

§ 6                                                                                                                                                   

Fälligkeit

(1) Die Umlage wird nach Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides des Verbandes an die 

Stadt Müncheberg als Jahresumlage erho-

ben und mit ihrem Jahresbeitrag einen Monat 

nach Bekanntgabe des Bescheides an den 

Umlageschuldner fällig.

§ 7 

Anzeige- und Auskunftspfl icht

(1) Die Umlageschuldner sind verpfl ichtet, alle 

für die Veranlagung erforderlichen Anga-

ben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu 

machen. Sie haben bei örtlichen Feststel-

lungen durch die Stadt Müncheberg die 

notwendigen Auskünfte zu erteilen.     

(2) Jeder Wechsel des Umlageschuldners ist 

der Stadt Müncheberg unverzüglich  und 

vollständig schriftlich anzuzeigen. 

    

§ 8 

Datenerhebung und Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Umlageschuldner und 

zur Festsetzung der Umlage nach dieser 

Satzung ist die Erhebung und Speicherung 

von Daten: 

a) aus Datenbeständen, die der Gemein-

de aus der Prüfung des gemeindlichen 

Vorkaufsrechtes nach  §§ 24 und 28 

Baugesetzbuch – BauGB – und § 3 des 

Gesetzes zur Erleichterung des Woh-

nungsbaus im Planungs- und Baurecht 

sowie zur Änderung mietrechtlicher Vor-

schriften – WoBauErlG – bekannt ge-

worden sind (Übersicht über Grund-

stücksverkäufe), 

b) aus dem beim Katasteramt geführten 

Liegenschaftskataster sowie 

c) aus den bei den zuständigen Grund-

buchämtern geführten Grundbüchern 

zulässig. 

Diese Daten sind insbesondere: 

- Grundstückseigentümer, künftige 

Grundstückseigentümer und Erb-

bauberechtigte 

-  Grundbuch- und Grundstücksbe-

zeichnungen, Eigentumsverhältnisse 

-  Anschriften von derzeitigen und 

künftigen Grundstückseigentümern 

und sonstigen dinglichen  Berechtig-

ten 

-  Daten zur Ermittlung des Umlage-

maßstabs nach § 4 der einzelnen 

Grundstücke 

(2) Die Daten dürfen nur zum Zweck der Um-

lageerhebung nach dieser Satzung ver-

wendet und weiterverarbeitet werden.    

                                   

§ 9

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt 

Müncheberg zur Umlage des Verbandsbeitra-

ges des Wasser- und Bodenverbandes „Stöb-

ber-Erpe“ vom 06.04.2017 außer Kraft.

Müncheberg, den 06.12.2019

gez. Dr. U. Barkusky

Bürgermeisterin

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit mache ich die Satzung der Stadt 

Müncheberg zur Umlage des Verbandsbeitra-

ges des Wasser- und Bodenverbandes „Stöb-

ber-Erpe“ vom 05.12.2019 bekannt.

Müncheberg, den 06.12.2019

gez. Dr. U. Barkusky

Bürgermeisterin

Ende der Amtlichen Bekanntmacnungen
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Bekanntmachung der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 26.11.2019 

des Wasserverband Märkische Schweiz

Nichtamtlicher Teil

Beschluss-Nr. 01/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz stellt auf ihrer Sit-

zung am 26.11.2019 den durch die Münzer 

& Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH 

testierten Jahresabschluss des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz für das Jahr 2018 

fest.

Beschluss-Nr. 02/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf 

ihrer Sitzung am 26.11.2019 den ausgewie-

senen Gewinn des Wirtschaftsjahres 2018 

in Höhe von 611.644,95 € der bestehenden 

zweckgebundenen Rücklage (Anlagenerneu-

erungsrücklage) zuzuführen (Trinkwasserbe-

reich 375.388,29 € und im Abwasserbereich 

236.256,66 €).

Beschluss-Nr. 03/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz entlastet auf ihrer 

Sitzung am 26.11.2019 den Verbandsvorste-

her des Wasserverbandes Märkische Schweiz 

für die Geschäftstätigkeit im Jahr 2018.

Beschluss-Nr. 04/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf ih-

rer Sitzung am 26.11.2019 die Münzer & Stor-

beck Treuhand- und Revisions GmbH mit der 

Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-

schäftsjahr 2019 zu beauftragen.

Beschluss-Nr. 05/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf 

ihrer Sitzung am 26.11.2019 den Investiti-

onsplan des Wasserverbandes Märkische 

Schweiz für das Jahr 2020 (Sachgebiet Trink-

wasser) in der vorliegenden Fassung in Höhe 

von 2.211.000 € Netto Gesamtinvestitions-

summe und  einem Gesamtfi nanzierungs-

bedarf 2020 in Höhe von 1.206.000 € Netto 

(296.000 Euro Finanzierungsüberhang aus 

Investitionsplan 2019 + 910.000 Euro Finan-

zierung aus Investitionsplan 2020)und einem 

Finanzierungsüberhang 2021 in Höhe von 

1.301.000 Euro Netto.

Beschluss-Nr. 06/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf 

ihrer Sitzung am 26.11.2019 den Investiti-

onsplan des Wasserverbandes Märkische 

Schweiz für das Jahr 2020 (Sachgebiet Ab-

wasser) in der vorliegenden Fassung in Höhe 

von 2.940.500 € Gesamtinvestitionssumme, 

einem Gesamtfi nanzierungsbedarf 2020 in 

Höhe von 2.515.500 € (75.000 Euro Finanzie-

rungsüberhang aus Investitionsplan 2019 + 

2.440.500 Euro Finanzierung aus Investitions-

plan 2020) und einem Finanzierungsüberhang 

2021 in Höhe von 500.000 €.

Beschluss-Nr. 07/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf ih-

rer Sitzung am 26.11.2019 den Wirtschafts-

plan Trinkwasser für das Jahr 2020 in der 

vorliegenden Fassung.

Beschluss-Nr. 08/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf ih-

rer Sitzung am 26.11.2019 den Wirtschafts-

plan Abwasser für das Jahr 2020 in der 

vorliegenden Fassung.

Beschluss-Nr. 09/19

Auf Grund des § 7 Nummer 3 und des § 14 

Absatz 1 Eigenbetriebsverordnung hat die 

Verbandsversammlung des Wasserverban-

des Märkische Schweiz durch Beschluss vom 

26.11.2019 (Beschluss-Nr. 09/19) den Wirt-

schaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 fest-

gestellt:

Es betragen

 1.1. Im Erfolgsplan

    Die Erträge 6.555.888 €

    Die Aufwendungen 6.423.316 €

    Der Jahresgewinn 132.572 €

 1.2. Im Finanzplan

    Mittelzufl uss/Mittelabfl uss aus lfd. 

    Geschäftstätigkeit - 136.010 €

    Mittelzufl uss/Mittelabfl uss aus der 

    Investitionstätigkeit - 2.199.770 €

    Mittelzufl uss/Mittelabfl uss aus der 

    Finanzierungstätigkeit   

         3.328.940 €

2. Es werden festgesetzt

 2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite auf 

    2.000.000 €

 2.2. Der Gesamtbetrag der Verpfl ich-

    tungsermächtigungen

    1.801.000 €

 2.3. Die Verbandsumlage    

    0 €

Jeder kann Einsicht in den Wirtschaftsplan 

und seine Anlagen nehmen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan für 

das Geschäftsjahr 2020 in der Zeit von 09.00 

Uhr bis 15.00 Uhr (außer freitags von 09.00 

Uhr bis 13.00 Uhr) im Verwaltungsgebäude 

des Wasserverbandes Märkische Schweiz, 

Hauptstraße 56/57 in 15377 Buckow (Märki-

sche Schweiz), im Zimmer des Geschäftsfüh-

rers, zur Einsichtnahme ausliegt.

Beschluss-Nr. 10/19

Die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz beschließt auf 

ihrer Sitzung am 26.11.2019 die Neufassung 

der Allgemeinen Entsorgungs- und Entgelt-

bedingungen für die öffentliche Fäkalwasser- 

und Fäkalschlammentsorgung des Wasser-

verbandes Märkische Schweiz als Anlage in 

der Fassung vom 26.11.2019.

Amt für Statistik 

Berlin Brandenburg informiert 

Bauabgangsstatistik 2019 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit 

im Hochbau und die Fortschreibung des Woh-

nungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz - 

HBauStatG) regelt, dass für den Abbruch von 

Wohngebäuden auch die Eigentümer zur Aus-

kunft verpfl ichtet sind. 

Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität 

der jährlichen Fortschreibung des Wohnungs- 

und Wohnungsgebäudebestandes für Ihre 

Gemeinde. 

Melden Sie deshalb bitte als Eigentümer 

den Abbruch von Wohngebäuden bis 1.000 

m³ umbauten Raum 

den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohn-

raum (Wohnräume, Wohnungen) 

die Nutzungsänderung von Wohnraum 

an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 

Standort Berlin (E-Mail, Fax oder Post). 

Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kos-

tenfrei bei Ihrem Amt, Ihrer amtsfreien Ge-

meinde bzw. kreisfreien Stadt bereit. Außer-

dem ist der Erhebungsbogen online abrufbar 

unter: 

www.statistik-bw.de/baut/html/ 

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von 

Wohngebäuden mit mehr als 1.000 m³ um-

bauten Raum bei der zuständigen Bauauf-

sichtsbehörde anzuzeigen ist. In diesen Fällen 

reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungs-

bogen zur Bauabgangsstatistik nur bei der 

Bauaufsichtsbehörde ein. 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

Hinweis zur Bauabgangsstatistik 

Die zusätzliche Einbeziehung der Eigentümer 

soll sicherstellen, dass jeglicher Abgang von 

Wohngebäuden in die Berechnung der Woh-

nungs- und Wohngebäudefortschreibung ein-

bezogen wird. Die Meldungen sind bis zum 

02.März 2020 bei der Stadt Müncheberg im 

Zimmer 210 einzureichen. Notwendige Erhe-

bungsbögen erhalten Sie im Bürgerbüro der 

Stadt Müncheberg während der Sprechzeiten 

oder unter www.statistik-bw.de/baut/html. 

gez. Sehlke 

Fachdienstleiterin
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Nichtamtlicher Teil

Erzieherin/Erzieher oder 

Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter

für offene Jugendarbeit in Müncheberg

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab dem 01.01.2020 eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter für die offene Jugendarbeit 

im Treffpunkt „2nd Home“ in Müncheberg. 

Ihr Profi l

• Qualifi kation als Sozialarbeiter/in, Erzieher/in oder vergleichbar

• vertiefende Kenntnisse in einem ergänzenden Bereich wie Umwelt-, Natur- oder Erlebnispädagogik 

• Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

  idealer Weise in der offenen Kinder- und Jugendarbeit

• selbständiges, strukturiertes, kompetentes Arbeiten 

• Authentizität, Empathie und Durchsetzungsvermögen

• hohe Kommunikationsfähigkeit und Kontaktfreudigkeit

• Ideenreichtum, Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Erwünscht sind

• Führerschein Klasse B

• Bereitschaft auch am Abend und an Wochenenden zu arbeiten

Ihre Aufgaben

• Offene Treffpunktarbeit mit Initiierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten und Bildungsveranstaltungen im   

 Treffpunkt „2nd Home“ in Müncheberg

• sozialpädagogische Arbeit gemäß der Handlungsfelder des Landkreises Märkisch-Oderland in der Jugend(sozial)arbeit 

• Thematische Gestaltung von Projekten und Angeboten unter Berücksichtigung der jeweiligen Nachfrage bzw. der Interessen

• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Zielgruppen und den Partnern im Gemeinwesen

• aktive Teilnahme an Teamberatungen des Standortes Märkisch-Oderland

• praxisgerechte Dokumentation der laufenden Arbeit

Wir bieten

• eine Vergütung vergleichbar TVÖD SuE (Entgeltgruppe und Stufe je nach anzurechnender Qualifi zierung/ Vorbeschäftigung) 

 der Stellenumfang beträgt 30 Stunden/Woche 

• ein aufgeschlossenes, erfahrenes und gut motiviertes Team am Standort

• viel Raum für Selbstverwirklichung   

• Fortbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder per E-Mail unter Angabe des Kennwortes 2ndHome-MOL 12-2019 

bis zum 22.12.2019 an

Stiftung SPI

Niederlassung Brandenburg Nord-West

Frank Fiedler 

Berliner Straße 75

16259 Bad Freienwalde

f.fi edler@stiftung-spi.de, 

www.stiftung-spi.de/mol

Stiftung SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May«

Geschäftsbereich Niederlassung Brandenburg Nord-West
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Wir suchen:  
 

Hortleitung (m/w/d) 
für den Schulhort Müncheberg, nachgeordnete Einrichtung der Stadt 

Müncheberg 
 

Die Stadt Müncheberg sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt bei einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 30 Wochenstunden eine/n Hortleiter/in. Der Hort 
Müncheberg verfügt derzeit über eine Kapazität von 180 Plätzen für Kinder bis zum Ende der 
Grundschulzeit. Die Einstellung erfolgt mit der Eingruppierung in den Tarifvertrag des Sozial- und 
Erziehungsdienstes, verbunden mit den tariflich üblichen Sozialleistungen, Altersversorgung, 
Urlaubsanspruch und leistungsorientierter Sonderzahlungen (LOB). 
 
 

Als Leiter/in des Hortes Müncheberg sind Sie für die fachliche, organisatorische und wirtschaftliche 
Leitung der Einrichtung verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere:  
 

- Mitarbeiterführung und Teamentwicklung von derzeitig 10 pädagogischen Fachkräften  
- Förderung, Anleitung und Aufsicht der Mitarbeiter/innen bei der Sicherstellung des gesetzlichen Auftrags der 

Kindertagesstätte und der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben  
- Anleitung der Mitarbeiter/innen bei der Umsetzung der gesetzlich festgelegten Ziele und Aufgaben von Kindertagesstätten 

und des Trägerauftrags im Rahmen des Hortkonzeptes  
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung in der Einrichtung  
- Zusammenarbeit mit dem Träger, Eltern und Mitwirken im Ausschuss der Kindertagesstätte  
-  Zusammenarbeit mit Kitas, Schulen, Ausbildungsstätten, Behörden und Institutionen sowie anderen Netzwerkpartnern  
- Repräsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit und Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben 

 
 

Fachliche Anforderungen: 
- ein Studienabschluss als staatlich anerkannte/r Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge) oder vergleichbar 
- einen Abschluss zum staatl. anerkannten Erzieher/in mit mehrjähriger erfolgreicher und nachweislicher Berufserfahrung in 

der Arbeit mit Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit,  
- Zusatzqualifizierung im Leitungsbereich ist wünschenswert 
- idealerweise mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Leitungstätigkeit einer pädagogischen Einrichtung 
- Nachweise über regelmäßig erbrachte pädagogische Fortbildungen  
- Kenntnisse über die Aufgaben der Kindertagesstättenleitung und deren Rechtsgrundlagen entsprechend den 

Empfehlungen zum Aufgabenprofil von Kita-Leitung, beschlossen vom Landes-Kinder- und Jugendausschuss des Landes 
Brandenburg am 12.12.2016 

-  
Außerfachliche Anforderungen: 

- ausgeprägte soziale sowie pädagogische Kompetenz 
- Empathie und Verantwortungsbewusstsein in einem wertschätzenden Umgang mit den Kindern 
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung sowie Souveränität und Führungskompetenz 
- eine strukturierte Arbeitsweise, den sicheren Umgang mit Bürotechnik 
- Erfahrungen in der Elternarbeit 
- Bereitschaft zu Vertretungseinsätzen, zeitliche Flexibilität im Rahmen des vereinbarten Arbeitsstundenumfanges 
- Freude an der Arbeit mit Grundschulkindern 
- Führerschein der Klasse B 

 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Eine weitere 
Abgrenzung des Aufgabengebietes sowie die Übertragung bzw. Verlagerung anderer Aufgaben bleiben vorbehalten. 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 31.12.2019  an: 
 

bewerbung@stadt-muencheberg.de 
Stadt Müncheberg, Personalwesen, Rathausstraße 1, 15374 Müncheberg 

 
 

Hinweis: Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren bzw. einem Vorstellungsgespräch entstehen, werden 
von der Stadt Müncheberg nicht erstattet. Eine Eingangsbestätigung Ihrer Bewerbung erfolgt nicht.  

 
gez. Dr. U. Barkusky 
 
 

Wenn Sie sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO, § 26 Abs. 1 und 
Abs. 8 Satz 2 BDSG nur zur Bearbeitung ihrer Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung in der Stadt 

Müncheberg ergeben. Nach Abschluss des Verfahrens werden Ihre Daten gelöscht. 
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Die Stadt Müncheberg möchte Ihnen auf die-

sem Wege Frau Josephine Mantke als neue 

Leitung der Stadtbibliothek Müncheberg vor-

stellen. 

Nachdem Frau Mantke 2007 ihr Abiturzeug-

nis vom Gymnasium Müncheberg in der 

Stadtpfarrkirche erhalten hat, kehrt sie nun 

mit bibliothekarischer Erfahrung und einem 

Abschluss der Bibliotheks- und Informations-

wissenschaft zurück. Seit November 2019 ar-

beitet sie zusammen mit Frau Lukaschewitz in 

der Stadtbibliothek Müncheberg.

Mit dem Volkstrauertag wird überall in Europa, 

den USA und den Staaten des Commonwe-

alth dem Ende des ersten Weltkrieges vom 

11. November 1918 gedacht. 2019 jährte sich 

der Volkstrauertag zum nunmehr 91. Mal in 

Deutschland. Die Stadt Müncheberg, vertre-

ten durch die Bürgermeisterin, würdigt diesen 

bedeutenden Tag jährlich gemeinsam mit Ver-

tretern des Ortsbeirates Müncheberg in einer 

Mahnmaltour an den 6 bedeutenden Gedenk-

stätten des Ortsteils Müncheberg.

Am Volkstrauertag werden die Opfer der 

Kriege und der Gewaltherrschaft gewürdigt. 

Deutschland trauert ehrfürchtig mit den Fami-

Volkstrauertag 17. November 2019

lien und Angehörigen sowie Freunden,

denen durch Gewalt und Kriegsherrschaft ge-

liebte Menschen entrissen

wurden. Es ist ein Tag des Besinnens, sich 

tagtäglich dem Auftrag zu stellen, den Frie-

den zu erhalten. Der erste Weltkrieg wird oft 

als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts be-

zeichnet. Bis zu dessen Ende am 11. Novem-

ber 1918 haben etwa 17 Millionen Menschen 

grausam und stellenweise heute noch na-

menlos ihr Leben verloren. Weitere Millionen 

wurden zu Opfern mit Schwerbeschädigung, 

Traumatisierung und zu Menschen, die ihr 

Liebstes verloren haben. In den darauf folgen-

den Friedensverträgen wurden zwar Waffen 

zum Schweigen gebracht, aber der Akt der 

Versöhnung, des Verzeihens und der Reue 

fand erst nach dem Ende des noch viel grau-

sameren zweiten Weltkrieges seinen Platz in 

der Mitte der Gesellschaft. Mahnung und Be-

sinnung sind seither ein wichtiger Bestandteil 

in dem wohl wichtigsten Bevölkerungsauftrag 

– die Erinnerung und Lehre an eine Zeit, die 

weder verharmlost noch vergessen und sich 

in keiner Weise wiederholen darf. Friedensbe-

reitschaft und Friedenswille sowie die gesell-

schaftliche Akzeptanz untereinander sind die 

wichtigsten Meilensteine, die ein friedvolles 

Leben miteinander seit nunmehr 74 Jahren in 

Deutschland ermöglichen.

Auch Müncheberg erlitt im Zuge der Ge-

schichte schwere menschliche Verluste. Um 

Jener zu gedenken und an sie zu erinnern, 

beginnt alljährlich um 10 Uhr am Rathaus die 

Mahnmalroute der Andacht. Begonnen an 

der Tafel in der Rathausstraße, weiterführend 

zum Sowjetischen Ehrenmal, über den Wald-

friedhof und anschließend am evangelischen 

Friedhof sowie dem Kriegsdenkmal des ers-

ten Weltkrieges bis letztlich der Kriegsgrä-

berstätte Schinderfi chten werden Kränze und 

Blumen niedergelegt und die Toten gewürdigt. 

Alljährlich darf sich Jedermann herzlich einge-

laden fühlen, sich den Initiatoren anzuschlie-

ßen und die Kranzniederlegung sowie die res-

pektvolle Andacht zu begleiten.

Der Ortsbeirat Müncheberg

Foto: Maria Buch

Nichtamtlicher Teil

Neues aus dem Rathaus

Bei Fragen, Wünschen oder anderen Anliegen 

erreichen Sie das Bibliotheksteam per Tele-

fon, Fax oder E-Mail unter folgenden Kontakt-

daten: 

Stadtbibliothek Müncheberg 

Telefon: 033432 / 72807 

E-Mail: 

stadtbibliothek@stadt-muencheberg.de

Liebe Bürgerinnen & Bürger,

 

die Stadtverwaltung Müncheberg bleibt vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 

01. Januar 2020 geschlossen.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue 

Jahr.



Seite 11

16. Dezember 2019 Amtsblatt für die Stadt Müncheberg

Nichtamtlicher Teil



Seite 12

Amtsblatt für die Stadt Müncheberg 16. Dezember 2019

Sprechzeiten in derSprechzeiten in der
Stadtverwaltung MünchebergStadtverwaltung Müncheberg

 Dienstag von 09.00 - 12.00 Uhr
  und 13.00 - 18.00 Uhr
 Donnerstag von 13.00 - 16.00 Uhr

Tel.: 033432/810 Fax: 033432/ 8 1143
E-Mail: rathaus@stadt-muencheberg.de

Sprechzeiten Bürgerbüro, Sprechzeiten Bürgerbüro, 
Einwohnermeldemat, StandesamtEinwohnermeldemat, Standesamt

 Montag  09:00 bis 12:00 Uhr
 Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr  
  13:00 bis 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen
 Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr
   13:00 bis 16:00 Uhr
 Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Sprechtage der Sprechtage der 
Ortsvorsteher/ innenOrtsvorsteher/ innen
nach Vereinbarungnach Vereinbarung

Ortsteil Eggersdorf

Herr Thomas Stähr

E-Mail: T.Staehr@t-online.de

Ortsteil Hermersdorf

Frau Karin Seifert

Tel.: 033432 / 74 89 79

obgm.hermersdorf@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Hoppegarten

Frau Anja Höricke

Tel.: 0163 / 38 811 64

obgm.hoppegarten@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Jahnsfelde

Herr Bernd Gohlke

Tel.: 033477/ 44 63

obgm.jahnsfelde@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Müncheberg

Frau Monika Roth

Tel.: 033432/ 7 04 04

Ortsvorsteherin-Muencheberg@web.de

Ortsteil Münchehofe

Herr Peer Gesper

Tel.: 033432/ 7 11 09 o. 0172/70 16 876

gessi22@t-online.de

Ortsteil Obersdorf

Herr Dieter Behrendt

obgm.obersdorf@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Trebnitz

Herr Thomas Berendt

Tel.: 0178/ 31 29 801

E-Mail: tberendt@posteo.de

SchiedsstelleSchiedsstelle

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
033432-81-0

Impressum:

Herausgeber: Stadt Müncheberg, Die Bürgermeisterin, Rathausstr. 1, 15374 Müncheberg, 

Tel. 033432 / 81 107, Fax 033432 / 81 143, E-mail: rathaus@stadt-muencheberg.de 

Internet: www.stadt-muencheberg.de 

Aufl age: 3.400 Stück 

Das Amtsblatt für die Stadt Müncheberg wird kostenlos, ohne

Rechtsanspruch an alle erreichbaren Haushalte im Bereich der Stadt Müncheberg 

verteilt.  Einzelexemplare können in der Verwaltung der Stadt Müncheberg empfangen 

werden. Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf.

Kostenloser Download unter: www.stadt-muencheberg.de

Gestaltung, Layout:  DTP - Werbung, Gartenstraße 2B, 15374 Müncheberg, 

Tel.: (033432) 89 308, Fax: (033432) 89 557

Nichtamtlicher Teil

Wissenswertes für die 

Müncheberger 

Vereinslandschaft – 

die LAG informiert:

+++ Neue Projekte rechtzeitig anmelden +++

Im Frühjahr 2020 voraussichtlich letzte Mittel-

freigaben. Restbudget 2,4 Mio. €

  Projektträger, die sich für eine Beteiligung 

zum XV. Ordnungstermin - Stichtag: 5. März 

2020  bewerben wollen, sollten rechtzeitig 

ihre Vorhaben bei der Geschäftsstelle vorstel-

len.  Alle Beratungen sind kostenfrei und kön-

nen gern vor Ort erfolgen.

 Weitere Informationen und Unterlagen unter:

LAG Märkische Seen e.V.

Regionalmanagement/ Geschäftsstelle

c/o PepComm GmbH

Mahlsdorfer Straße 61B

15366 Hoppegarten OT Hönow

Telefon (030) 9799259-14

E-Mail: 

regionalmanagement@lag-maerkische-seen.

de

www.lag-maerkische-seen.de

Förderung der Vereinsarbeit in der 

Stadt Müncheberg

Die Richtlinie zur Vereinsförderung der Stadt 

Müncheberg sieht vor, dass bis zum 31.01. 

des Jahres formlose Anträge durch die Ver-

eine möglich sind. Im Haushalt der Stadt sind 

für diesen Zweck in 2020 wieder 2.000 € zur 

Verfügung, über deren Verteilung der Aus-

schuss für Finanzen, Wirtschaft und Touris-

mus entscheidet. 

Anträge für 2020 können an die Stadt Mün-

cheberg, Fachdienst 1.2, Rathausstraße 1, 

15374 Müncheberg gestellt werden. Bei der 

Antragsstellung bitte die in der Richtlinie be-

nannten förderfähigen Kriterien (§2) und die 

erforderlichen Unterlagen (§3) beachten.

Die Richtlinie ist einzusehen auf der Inter-

netseite der Stadt Müncheberg: Kommunal-

politik/Verwaltung-Ratsinformationssystem/

Satzungen-Allgemeine Information-Satzun-

gen-Akte 13 Richtlinie für die Vergabe von 

Fördermitteln für die Vereinsarbeit. Ansprech-

partner für Rückfragen unter 033432 81115, 

Frau Mausolf.

Worms

Fachdienstleiterin

Förderung der Jugendarbeit in der 

Stadt Müncheberg

Zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

sind auch 2020 Mittel in Höhe von 3.000,00 

€ bereitgestellt. Die Richtlinie zur Förderung 

der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt 

Müncheberg sieht vor, dass bis zum 31.01. 

des Jahres Anträge auf Gewährung von Zu-

wendungen schriftlich an die Stadt Münche-

berg, Fachdienst 1.1, Rathausstraße 1, 15374 

Müncheberg entsprechend dem Vordruck 

vor Maßnahmebeginn einzureichen sind. Bei 

der Antragsstellung bitte die Richtlinie über 

die Gewährung von Zuwendungen zur För-

derung der Kinder- und Jugendarbeit in der 

Stadt Müncheberg beachten. Über die Verga-

be entscheidet der Ausschuss für Soziales, 

Bildung und Jugend, Kultur und Vereine der 

Stadt Müncheberg.

Die Richtlinie ist einzusehen auf der Inter-

netseite der Stadt Müncheberg: Kommunal-

politik/Verwaltung-Ratsinformationssystem/

Satzungen-Allgemeine Information-Satzun-

gen-Akte 10. Dort ist auch das entsprechen-

de Antragsformular hinterlegt. 

Ansprechpartner für Rückfragen unter 033432 

81105, Frau Völker

Buch / Fachdienstleiterin

Fundbüro

Entsprechend dem Runderlass des Ministe-

riums des Innern vom 21.12.1993, veröffent-

licht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 1 vom 

06.01.1994, zur Behandlung von Fundsachen 

und Fundtieren, wird entsprechend Teil II Nr. 

7.4 bekannt gegeben, dass im Fundbüro der 

Stadt Müncheberg folgende Gegenstände 

abgegeben wurden:

1 PKW Schlüssel

div.einzelne Schlüssel und Schlüsselbunde

1 Ohrring, silberfarben

14 Fahrräder (Damen- und Herrenräder)

1 kleines Plüschtier mit Spielzeugauto

1 Untergestell eines Zwillingskinderwagens

Die Fundgegenstände werden vom Bürger-

büro der Stadt Müncheberg für die Abholung 

durch den Eigentümer bereitgestellt. Entspre-

chende Nachweise müssen vorgelegt wer-

den.

Buch / Fachdienstleiterin
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